
NeweGerhabschaMOrdnung.

as die Merhabschafft stsc / vnd von
derselbenUnterschied.

§ . i.
Ze Gerhab - oder Vormundschafft ist ein Recht/ vnnd

§. 2. Gleichwie bißhero in disem Dnsern ErtzHertzogthumb Lester,
reich/zwtschendenen Dnnumdigen/vndMinderjährigen/ wieauch denen
lukornMdLurarorndißfallskeinDnterschiedgehalten worden/also
solles noch hinführandarbey verbleiben/vnd die Gerhab -oderDormund-
schafftauffein- vnd andere/bißzu ErraichungdervonDns hernach auß.
gesetztenVogtbahrenZähren/ auch durchgehendso wol auff die Person/
als die Gütter / verstandm werden.

z . DerGkrhabm/oderVormunderseyndDreyerley:
1. DieZenigey/soineinemTestament / oder andern Letzten Willen

verordnet.
2. DerMinderjährigen nechste Bluets -Derwandte.
z . Die/so vonderObrigkeit gesetzt seynd.

NerUrrdetteDtul.
Bon den Mrhabm/die in einem Ucsia-

ment verordnet werden.
§ . r.

^ ^ In jederDattkr/Anherr/oder Vhr - Anherr/kan seinen Dnvogt-
HMbahren/Natürlichen/vndEhelichcn/auchangewünfchtenKindern/. . " ' ' '
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